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1. Nichtsozialistisches Eigentum.
a) Die Verfassung kennt außer dem sozialistischen Eigentum in seinen verschiedenen 1 

Formen weitere Eigentumsarten bzw. -formen:
- das persönliche Eigentum der Bürger (Art. 11),
- das Eigentum der Handwerker und Gewerbebetriebe (Art. 14 Abs. 2),
- das Privateigentum (Art. 12 Abs. 1 Satz 2).

b) Das Zivilrecht konkretisiert die einschlägigen Verfassungsbestimmungen und er- 2 
gänzt sie. Es gibt in § 3 Einfiihrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 19. 6. 1975 1 (EG ZGB) in Verbindung mit § 23 Abs. 2 Zivilgesetz
buch der Deutschen Demokratischen Republik vom 19. 6. 1975 1 2 (ZGB) zu erkennen, 
daß es in der DDR noch weitere, in der Verfassung nicht erwähnte Eigentumsformen 
gibt. Denn nach § 23 Abs. 2 ZGB sind auf das Eigentum der Handwerker und »Gewerbe
treibenden« und nach § 3 EG ZGB auf »andere Eigentumsformen« - nicht etwa nur auf 
das Privateigentum - die Bestimmungen des ZGB anzuwenden, soweit in Rechtsvor-

1 GBl. IS. 517.
2 GBl. IS. 465.
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